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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

Alfltf~rRaum~,, NTONS SOLOTHURN

F ~FE8 . VOM

- 11. Februar 1975 Nr. 755

‚4~y
Mit Beschluss • vom 17. Dezember 1974 hat der Regierungs-.

rat die von der Einwohnerqemejnde Günsberg unterbreitete Bau

landurniequng “Rainacker“ grundsätzljch genehmigt. Die Gemeinde

wurde beauftragt, die Landumlegung vermessen und vermarken zu

lassen; diesem Auftrag ist sie nachgekommen. Der definitiven Ge—

nehmigung steht daher nichts im Wege. Die Gebührenbefrejung wurde

schon anl~ss1ich der grunds~tz1ichen Genehmigung ausgesprochen.

Eine Genehmigungsgebuhr ist ebenfalls schon erhoben worden.

Es wird

beschlossen:

1. Die Baulandumlegung “Rainacker“ der Einwohnergemeinde Günsberg

wird im Sinne von § 5 der Verordnung über die Umlegung oder

Zusammenlegung von Bauland, gestützt auf den vorgelegten Plan
mit Flachen- und Eigentümerverzejchnj5 und das Dienstbarkeiten—

Verzeichnis definitiv genehmigt.
2. Die Arntschrejberej Lebern, Solothurn, wird beauftragt1 den

neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen.

3. Die Gonehmigungsgebuhr und Publikationskosten werden, weil

bereits mit Regierungsratsbeschluss Nr. 7584 vom 17. Dezember
1974 erhoben, nicht mehr berechnet.

Der Staatsschrejber

Bau-Departement (4), mit Akten pk
Hochbauamt (2) i4/t__/
Tiefbauamt (2)

~Amt für Raumplanung (2), mit 1 gen. Plan (Leinwand) und
1~iächen— und EigentUmerverzejc~~j~ sowie Dienstbarkejten—
verzeichnis

Jur. Sekretär des Bau—Departementes (pw)
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Amtschreiberei Lebern, Solothurn, mit 1 gen, Plan (Leinwand)
und 1 Flächen- und Eigentilmerverzeichnis sowie 1 Dienst—
barkeitenverzeichnis

Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan und 1 Flächen-
und Eigenttmerverzeichnis sowie 1 Dienstbarkeitenverzeichnis

- Ammannamt der Einwohnergemeinde 4524 Gtinsberg (2), mit 1 gen.
Plan und 1 Flächen— und EigentUmerverzeichnis sowie
1 Dienstbarkeitenverzeichnis

Baukommission der Einwohnergemeinde 4524 Günsberg
Cuno Reinhard, Ingenieur- u~d Vermessung~btiro, 4573 Lohn
Amtsblatt (Publikation von Ziffer~1 des Dispositivs)



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES

DES KANTONS SOLOT

VOM

17. Dezember 197 7584

Mit Auszug aus dem Protokoll vom 30. september 1974 unterbreitet

der Gemeinderat von Guns.er: dem Regieruiigsra~ einen Plan mit

Flächen— und Eigentiimerver~~j0~j5 Sowie ein Verzeichnis der

Dienstbarkejten der Baulandum±e~ung “Rainacker“. Der Plan mit

den dazugehörigen Verzejchnjs~ Wu~‘de ordnungs~emäss vo~m 10. Ok

tober - 8.~N~vember i974 aufgelbgt. Gegen die Baulandumlegung er

folgten keine Einsprachen. Der Gemeinderat ersucht um Genehmi

gung der Bauland egung “Rainacker“.

Das Verfahren wurde formell richtig durchgef~rt. Materiell sind

keine Bemerkungen anzubringen. Die Landumlegung kann aufgrund des

durchgefjjjir~~~ Verfahrens • •dSätZl~h :enehmi.t werden. Die Ge

meinde Günsberg wird aufgefordert, die Vermessung und Vermarkung

durchf~ren zu lassen und dem Regierimgsr~~ im Sinne von § 5 der

Verordnung über die Umlegung oder Zusammenlegung von Bauland zur

definitiven Genehmigung vorzulegen. Dem Genehmigungsge5~~~ sind

vier Pläne (2 davon auf Leinwand aufgezogen) mit gleichvje~~~

Flächen_und Eigentu erverzejcj~j~5~~ Sowie 4 Verzeic~jsse der

Dienstbarkejten beizulegen.

Es wird

beschlossen:

1. Die Baulandurnj.egung “Rainacker“ der Einwohnergemeinde GUnsberg

wird g~undsätzljch genehmigt.

2. Die Einwohnergemeinde GUnsberg wird beauftragt, die in Ziffer 1

genannte Bau1and.ii.m1~gung vermessen und vermarken zu lassen. Es

sind vier Pläne (2 Pläne auf Leinwand aufgezogen) mit gleich-

vielen Flächen_ und~und 4 Verzejch...

nisse Dienstbarkeiten dem Regierungsrat zur definitiven Genehmi

gung zu unterbreiten.
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3. Für die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen Eintra
gungen, Abänderungefl und Löschungen werden keine Grundbuch— und

andere Amtschreibereigebühren und für die Eigentumsübertragungen

keine HandänderungSgebühren erhoben.

4. Ueber die Erhebung der KapitalgewiflhlsteU.er entscheidet die
zus t~ndige Steuerbehörde.

GenehmiguflgsgebUhr Fr. 40.--

AusfertigungskOstexl Fr. 10.——

FublikationskOSten Fr. 18.--

Fr. 68.—— (Staatskanzlei Nr. 1213)NN

Der Staatsschreiber

Bau—Departement (4), mit Akten (pk)
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)

ür Raumplanung (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (pw)
Finanzverwaltung (2)
Steuerverwaltung (2)
Amtschreiberei I,ebern, Solothurn (2)
Kreisbau.amt 1, Solothurn
Ammannamt der Einwohnergemeinde 4524 GUnsberg. (2)
Baukommission der Einwohnergemeinde 4524 Gunsberg
Cuno Reinhard, Ingenieurbüro, 4573 I~ohn


